
der Ortsgemeinde

S A T Z U N G

über den Bebauungsplan "Riesenhahn" 
Brandscheid vom

Der Ortsgemeinderat von Brandscheid hat in seiner
Sitzung am 25.2.1983 aufgrund der §§ 2 und 10 des Bundes
baugesetzes vom 18.8.1976 (BGBl. I. S. 2256) in Verbindung 
mit § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 
24.12.1973 (GVB1. S. 419) jeweils in der derzeit gültigen 
Fassung, die nachstehende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekanntgemacht wird:

§ 1

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfaßt die Grundstücke, 
die innerhalb der im fachfolgenden Planungsausschnitt durch eine 
breite schwarze durchgehende Linie eingefaßten Fläche liegen.
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Bestandteil dieser Satzung ist die Bebauungsplanurkunde 
mit Begründung.

§ 2

§ 3
Diese Satzung wird gemäß § 12 des Baugesetzbuches mit dem 
Tage der Bekanntmachung rechtsverbindlich.
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Begründung:
Die vorhandenen Baugebiete der Ort3gerneinde Brandscheid 
sind, bis auf wenige Grundstücke, vollständig bebaut.
Deshalb ist die Neuschaffung weiteren Baugeländes zwingend 
erforderlich. Der Ortsgemeinderat hat deshalb beschlossen, 
den Bebauungsplan "Biesenhahnn aufzustellen. Für die Aus
weisung in diesem Gemarkungsbereich war insbesondere die 
gute topographische Lage sowie die zu einem großen Teil vor
handenen Entsorgungsleiiungen ausschlaggebend.
Die verkehrsmäßige Erschließung erfolgt durch Anschluß einer 
durchgehenden Wohnstraße an die K 74. Xin Norden ist gegen
über der vorhandenen Trafostation ein neuer Anschluß vorge
sehen. Hierdurch wird der verkehrsmäßig ungünstige Anschluß 
des " L1 ndenwe ge s,! e n 11 as tet.
Der Plan sieht außerdem eine größere Fläche für Gemeinbedarf 
vor, um die Errichtung des geplanten Dorfgemeinsehaftshauses 
mit Parkplätzen und Kinderspielplatz zu ermöglichen. Ebenso 
ist im Süden eine zusammenhängende öffentliche Grünfläche 
ausgewiesen, die den Friedhof einschließlich dazugehörender 
Parkplätze und dessen verkehrliehe Erschließung beinhaltet.
In den Geltungsbereich einbezogen ist die derzeitige Kläran
lage, die aber bis zu einer Bebauung in Wegfall kommt.
Die bauliche Nutzung ist für den Bereich der Neubebauung 
als "Allgemeines Wohngebiet" vorgesehen. Im teilweise er
faßten Ortskern wurde der vorhandenen Bebauung durch Aus
weis xxn% eines ic 1 eineren 1}Dorfgebietes” I:echnung getragen .
Der Bebauungsplan entwickelt sich aus dem genehmigten Flächen- 
nutzungsplan der Verbandsgemeinde Westerburg, wobei die Ab
weichungen im Westen des Plangebietes aus wirtschaftlichen 
Gründen erforderlich waren und wegen ihrer Geringfügigkeit 
auch zulässig sind.
Die Plangebietsgröße beträgt ca. l.o ha.

Bod enord nung:
Die Ordnung des Grund und Bodens soll durch eine Baulandum
legung nach dem IV. Teil des Bundesbaugesetzes auf der Grund
lage des Bebauungsplanes durchgeführt werden.

)::nergleVersorgung mit Strom:
Die Stromversorgung wird durch die Kevag im Bebauungsplan- 
gebiet gewährleistet.
Die entlang der projektierten Wohnstraße und der Stichstraße 
vorgesehenen Wohngebäude werden über ein NiederSpannungs-Ka.be1- 
netz vorsorgt. Die Versorgung dieser Häuser mit elektrischer 
Energie kann jedoch erst aufgenommen werden, wenn die Voraus
setzungen für die Errichtung der geplanten Station und für die 
Verlegung der entsprechenden Niederspannungskabel - Erwerb der
Versorgungsf 1 äche u. Srsch 1 ießung der öffontlicb.en Verke 11rsf 1 acht 
gegeben sind.



Ver- und Entsorgung;
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Im Planbereich sind zum Teil die Ver~ und Entsorgungslei- 
tun gen vorhanden«. Die neuen Leitungen werden nach noch zu 
erstellenden und zu genehmigenden Plänen verlegt«
Die Druckverhältnisse sind, bezogen, auf die Lage des Hoch- 
behäiters, ausreichend.

t e , B r g c h l  j o ß u n p r s k o s t e n  :

a) S t raße nbau
ca« 4« 200 qm x 100,-- DM/qrn « 420 «000,— DM

b) Bewäs serung 
ca* 300 lfdm x Ui O o s - DM/lfdm = 30 «000,— DM

c ) En iwä s s e r ung 
ca« 300 lfdm x 100,-- DM/1fdm sä 30,000,— DM

d) Be1euchtung ss 22«000,-- DM
e ) Gr ü n g e s t a 11 u n g - 23« 000,— DM

Ge s a m t k o s t e n SS 530 «000,— DM
t s  1=  r  ~  “  r o :  ™  r —  i c =

Hi nwe 1s :b/s^Gebiet liegt in der Schutzzone V, festgelegt durch die 
Schutsbereichsanordnung vom ob.öS•1974 Nr» IV/63/GL für die 
Verteidigungsanlage Westerburg« Diese Anordnung ist bei 
Durchiührung des Bebauungsplanes zu b©achten*

Aufgestellt:

543o Montabaur, im

Krei sverva1tung 
des We s te rwa 1 dkre i se s 

in Montabaur
Abt. Az*: Glo-l3
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